
 
Gebührenansätze für Zahlungsbefehle und Konkursandrohungen 
(ab 01.04.2011) 
 

Forderung (Fr.) Gebühr 

  bis 100 20.00 

über 100 bis 500 33.00 

über 500 bis 1’000 53.00 

über 1’000 bis 10’000 73.00 

über 10’000 bis 100’000 103.00 

über 100’000 bis 1'000’000 203.00 

über 1'000’000   413.00 

 

Grundlage für diese Gebühren bilden Art. 13 und 16 GebV SchKG. Die 

Porti für die Zustellung des Zahlungsbefehls bzw. der Konkursandrohung 

an den Schuldner und Gläubiger sind in den Gebühren inbegriffen. 

BETREIBUNGSAMT ST. GALLEN 

 

 


